
 

Sitzungsbericht aus der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
09.11.202 

 
 
 

 
 

TOP 01 Einwohnerfragestunde 

 
 
Bürgermeisterin Rürup bittet die anwesenden Zuhörerinnen und Zuhörer Fragen an 
die Verwaltung zu stellen. 
 
 
Ein Anlieger aus der Benzstraße erkundigt sich, wie die Gemeindeverwaltung Baindt 
die eingegangenen Einsprüche von Bewohnern zum Bebauungsplan Bühl behandelt. 
Bürgermeisterin Rürup verweist auf den Tagesordnungspunkt  6 dieser 
Gemeinderatssitzung. Hier werden die eingegangenen Stellungnahmen und 
Bedenken ausführlich erörtert.  
 
 

TOP 02 Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 
 
In nicht öffentlichen Sitzungen gefasste Beschlüsse sind nach Wiederherstellung der 
Öffentlichkeit oder wenn dies nicht möglich ist, in der nächsten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder das 
berechtigte Interesse Einzelner entgegensteht (§ 35 Abs. 1 Satz 4 der 
Gemeindeordnung). 
 
Aus der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 05. Oktober 2021 sind keine 
Beschlüsse bekannt zu geben. 
  
 

TOP 03 Bericht der Bürgermeisterin 

 
Bürgermeisterin Rürup gibt folgendes bekannt: 
 

a) Coronainzidenz 
 
Die Coronainzidenz im Landkreis Ravensburg liegt derzeit bei 296,6. In der 
Gemeinde Baindt gibt es derzeit 41 infizierte Personen. 
 



 
b) Sitzung des Gemeindeverbandes Mittleres Schussental 

 
Die Sitzung des GMS findet am 02.12.2021 statt. Auf der Tagesordnung stehen 
Informationen zum Flächennutzungs- und Landschaftsplan, Teiländerung des 
Flächennutzungsplans im Zusammenhang mit dem Bau der Reithalle und der 
Haushalt 2022.  
 
 

c) Gemeinsame Infoveranstaltung 
 
Es findet eine gemeinsame Infoveranstaltung der GMS-Gemeinderäte im 
Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten, voraussichtlich im Frühjahr 2022, 
statt. Es gibt dann Informationen zum Flächennutzungsplan, zum 
Landschaftsplan sowie zu den Inhalten des Regionalplans.  
 
 

d) Flüchtlinge 
 
Es kommen wieder mehr Geflüchtete in den Landkreis Ravensburg. Die 
Unterkünfte in der Gemeinde Baindt sind nahezu ausgelastet. Viele Flüchtlinge 
kommen aus Weißrussland und Afghanistan.  
 
 

e) Ausbau der Sirenen 
 
Da der Aufwand nach Einschätzung der Verwaltung nicht in Relation zum 
daraus resultierenden Vorteil steht, nimmt die Gemeinde Baindt aktuell vom 
Ausbau der Sirenen Abstand. Die Tendenz in der Gemeinde Baindt geht eher 
zu einer mobilen Sirene. Der Landkreis Ravensburg beschafft solche mobilen 
Sirenen und die Gemeindeverwaltung schaut sich diese zunächst an.  
 
 

f) Auslieferung Gelbe Tonne 
 
Die Gelben Tonnen werden voraussichtlich dieser Woche verteilt. Der 
Wertstoffhof in Baindt bleibt im Übergangsjahr 2022 mit den jetzigen 
Öffnungszeiten bestehen. Im Sommer 2022 wird dann überlegt, wie es mit 
diesem Standort weitergeht.  
 
 

g) Biosphärengebiet 
 
Im Koalitionsvertrag der grün/schwarzen Landesregierung von Baden- 
Württemberg ist die Etablierung eines Biosphärengebietes (oberschwäbisches 
Moor- und Hügelland) verankert. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
waren vor 2 Wochen im Biosphärengebiet Schwäbische Alb um sich mit 
Akteuren vor Ort auszutauschen und sich zu informieren. In einem nächsten 



Schritt wird man auf die Landwirte zugehen, dass sich diese ebenfalls ein Bild 
vom Nutzen eines Biosphärengebiets machen können. 
 

 

TOP 04 Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und 
Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan " Fischerareal" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu  

 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
In der Sitzung vom 12.01.2021 wurde vom Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss zur 
Änderung der beiden Bebauungspläne Fischerareal Wohnen und Fischerareal 
Mischgebiet gefasst.  
 
Die Überplanung der Bebauungspläne ist nötig, da für das städtebauliche Konzept der 
Architekten Gauggel und Gütschow aus Tübingen Änderungen am Festsetzungskonzept 
und den örtlichen Bauvorschriften umgesetzt werden müssen, um damit die Schaffung 
ausreichenden Wohnraumes für die ortsansässige Bevölkerung auch langfristig 
sicherzustellen. 
 
Bei der frühzeitigen Behördenbeteiligung wurde abgeklärt, dass beide Bebauungspläne 
zusammengelegt werden können und somit nur noch ein Bebauungsplan „Fischerareal“ 
weiter bearbeitet werden muss. Es war deshalb erforderlich, dass ein 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Fischerareal“ gefasst wurde. 
  
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 15.07.2021 wurden mit 
Anschreiben vom 05.08.2021 die Behörden und Träger öffentlicher Belange zur 
Stellungnahme bis zum 10.09.2021 aufgefordert. Der Öffentlichkeit wurde vom 
30.08.2021 bis 01.10.2021 Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
 
Aus der Bevölkerung gingen keine Anregungen ein. Die Stellungnahmen der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange sind in der Abwägungs- und Beschlussvorlage 
aufgelistet und abgehandelt. 
 
 

Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt macht sich die Inhalte der Abwägungs- 

und Beschlussvorlage zur Fassung vom 15.07.2021 zu eigen.  
 

2. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der 
Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-
Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den 
Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch.  



Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 21.10.2021. Die Änderungen 
beschränken sich auf Ergänzungen einer Festsetzung sowie der Hinweise und 
redaktionelle Änderungen der Planzeichnung und des Textes. Es sind keine 
Inhalte betroffen, die zu einer erneuten Auslegung führen. Die von den 
Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden entsprechend benachrichtigt.  

 
3. Der Bebauungsplan "Fischerareal" (Zusammenlegung der Bebauungspläne 

"Wohnen Fischerareal" sowie "Mischgebiet Fischerareal") mit der 12.   Änderung 
des Bebauungsplanes "Innere Breite" und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in 
der Fassung vom 21.10.2021 wird gemäß dem Satzungstext als Satzung 
beschlossen. 

 
 

TOP 05 Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Beschluss zur 
erneuten Auslegung und Einholung von Stellungnahmen  der Behörden 
und sonstiger Träger öffentlicher Belange zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan "Reithalle" und den örtlichen Bauvorschriften hierzu 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 
Die Reitergruppe Baindt e.V. möchte beim Pumpwerk Brühl auf dem Flurstück 185/8 
eine Reithalle errichten.  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09.03.2021 den Aufstellungsbeschluss zum 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Reithalle“ gefasst. In der Zeit vom 22.03.2021 
bis 23.04.2021 wurde der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben sich über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung zu informieren. Parallel fand die Anhörung 
der Behörden und Träger öffentlicher Belange statt. Die Anregungen wurden vom Büro 
Sieber Consult in den nun vorliegenden Planentwurf eingearbeitet. 
 
Mit dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 07.06.2021 wurden mit 
Anschreiben vom 28.07.2021 die Behörden und Träger öffentlicher Belange zur 
Stellungnahme bis zum 03.09.2021aufgefordert. Der Öffentlichkeit wurde vom 
02.08.2021 bis 03.09.2021 Gelegenheit zur Äußerung gegeben. 
 
Aus der Bevölkerung gingen keine Anregungen ein. Die Stellungnahmen der Behörden 
und Träger öffentlicher Belange sind in der Abwägungs- und Beschlussvorlage 
aufgelistet und abgehandelt. 
 
 
 
 

Beschluss: 



 
 1.  Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt macht sich die Inhalte der Abwägungs-     

und Beschlussvorlage zur Fassung vom 06.07.2021 zu eigen.  
 
2.  Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der 

Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-
Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den 
Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch.  

 
Der Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 07.10.2021. Die Verwaltung 
wird beauftragt, den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Reithalle" 
und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 07.10.2021 öffentlich 
auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem.   §   3 Abs.   2 BauGB) sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
einzuholen (Beteiligung der Behörden gem.   §   4 Abs.   2 BauGB). Da die 
Grundzüge der Planung von den Änderungen und Ergänzungen nicht berührt sind, 
wird gem.   §   4a Abs.   3 Satz   4 BauGB bestimmt, dass die Einholung der 
Stellungnahmen bezüglich der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
auf die von den Änderungen oder Ergänzungen berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange beschränkt wird. Gemäß §   4a Abs.   3 Satz   2 BauGB 
wird zudem bestimmt, dass Stellungnahmen nur zu den geänderten oder ergänzten 
Teilen abgegeben werden können. Die Dauer der Auslegung wird gem. §   4a Abs.   
3 Satz   3 BauGB auf eine angemessene Frist von 2 Wochen verkürzt.  

    
 

TOP 06 Überleitung des Aufstellungsverfahrens zum Bebauungsplan "Bühl" auf 
die Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
vom 3. November 2017 zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.09.2021, 
Abwägung über die eingegangenen Stellungnahmen und Bedenken der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange und Beschluss zur 
erneuten Auslegung und Anhörung zum Bebauungsplan " Bühl" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu  

 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
In der Sitzung vom 03.12.2019 wurde vom Gemeinderat der Aufstellungsbeschluss zum 
Bebauungsplan „Bühl“ gefasst. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die 
Flst. 455/2, 455/9, 137/1 und eine Teilfläche des Flst. 131/1.  
 
Es fand eine frühzeitige Behördenbeteiligung statt. Der Öffentlichkeit wurde vom 
06.12.2019 bis 20.12.2019 die Gelegenheit gegeben, sich über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie wesentlichen Auswirkungen der Planung zu informieren. In der Sitzung 
des Gemeinderats vom 13.04.2021 wurden dem Gremium 3 Varianten des 
städtebaulichen Entwurfs vorgestellt, die sich in der Dichte der Bebauung unterschieden 
haben. Die Variante mit der größten Dichte wurde nach Beschluss des Gemeinderats 



weiter ausgearbeitet. Die Erschließung des Baugebietes wurde vom Büro Fassnacht aus 
Bad Wurzach geplant. Bei der Bearbeitung der Straßenführung wurde festgestellt, dass 
das bestehende Geländeprofil im Straßenverlauf an manchen Stellen Schwierigkeiten 
bereitet. Es wurde eine optimierte Straßenplanung, auch mit breiteren Fahrbahnen 
erarbeitet, die dem Entwurf zu Grunde liegen, mit dem die öffentliche Auslegung 
(12.07.2021 bis 13.08.2021), sowie die Anhörung der Behörden und der Träger 
öffentlicher Belange (06.07.2021 bis 10.08.2021) erfolgte. 
 
Aus der Bevölkerung gingen zahlreiche Stellungnahmen ein, die vor allem das Thema 
Starkregen, die Höhe der Gebäude und die Nähe der Baugrenze zur bestehenden 
Bebauung, behandeln.  
 
In einer Bürgerinformationsveranstaltung am 04.10.2021 zum Thema 
Starkregenrisikomanagement und Bebauungsplan „Bühl“ mit Vertretern des 
Ingenieurbüros Fassnacht wurde eingehend auf die Maßnahmen eingegangen, die man 
zur Vermeidung von Überschwemmungen auf Grund von Starkregenereignissen im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Bühl geplant hat. Auch wurden Anregungen aus 
der Bevölkerung eingearbeitet. 
 
 

Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat beschließt die Überleitung des Aufstellungsverfahrens zum 
Bebauungsplan "Bühl" auf die Rechtsgrundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in 
der Fassung vom 3. November 2017, zuletzt geändert durch Gesetz vom 
10.09.2021. 

 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt macht sich die Inhalte der Abwägungs- und 

Beschlussvorlage zur Fassung vom 06.08.2021 zu eigen. 
 
3. Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte wurde bereits vor der 

Sitzung eine vollständige Entwurfsfassung zur Verdeutlichung der möglichen 
Änderungen ausgearbeitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungs-
Beschlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen sind mit den 
Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der Gemeinderat billigt diese 
Entwurfsfassung vom 20.10.2021.  

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zum Bebauungsplan "Bühl" und die 

örtlichen Bauvorschriften hierzu in der Fassung vom 20.10.2021 öffentlich 
auszulegen (Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB) sowie die 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
einzuholen (Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB). 

 
Hinweis: Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13b i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB 
für den Bereich des Bebauungsplanes "Bühl" im Wege der Berichtigung angepasst. 
 
 



TOP 07 Vergabe der Architektenleistungen für die Sanierung des blauen 
Gebäudes der Klosterwiesenschule an das Architekturbüro mlw aus 
Ravensburg 

 
 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
In der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2021 wurde beschlossen, dass die 
Sanierung der Klosterwiesenschule durch eine Vollsanierung und Aufstockung des 
Hauses Blau erfolgen soll. Über die Sanierung von Haus Grün soll zu einem späteren 
Zeitpunkt entschieden werden.  
 
Die geschätzten Baukosten für die Maßnahmen an Haus Blau betragen ca. 8,7 Mio. 
€. Mit diesem Betrag wird der voraussichtliche Auftragswert für die Objektplanung den 
vergaberechtlichen Schwellenwert von 214.000 € (netto) für Liefer- und 
Dienstleistungsverträge sehr deutlich überschreiten.  
 
Auf Grund des hohen Wertes des Planungsauftrages musste die Leistung nach §§ 97 
ff. GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und den Bestimmungen der 
VgV (Vergabeverordnung) europaweit ausgeschrieben werden. 
 
Die Unterlagen wurden am 01.09.2021 auf die Vergabeplattform gestellt. Im 
Leistungsbild wurde eine stufenweise Beauftragung der Architektenleistungen 
festgelegt. Voraussichtlich Leistungsphase LPH 4 + 5 (Genehmigungsplanung + 
Ausführungsplanung), LPH 6-8 (Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der 
Vergabe, Bauüberwachung und Dokumentation) und LPH 9 (Objektbetreuung).   
Letzter Einreichungstermin war der 01.10.2021 um 12.00 Uhr. Zum Ende der Frist hat 
lediglich das Architekturbüro mlw ein Angebot abgegeben. 
 
 
Aufgrund der konstruktiven und guten Zusammenarbeit beim bisherigen Projekt 
Sanierung Klosterwiesenschule schlägt die Verwaltung die Vergabe der 
Architektenleistungen LPH 4+5 an das Architekturbüro mlw vor. 
 
 
 

Beschluss: 
 
Die Architektenleistungen Leistungsphase 4 und 5 für die Sanierung des blauen 
Gebäudes der Klosterwiesenschule wird an das Architekturbüro mlw aus Ravensburg 
vergeben. 
 
 
 



TOP 08 Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs - LF 20 für die Freiwillige 
Feuerwehr Baindt 
Vergabe: Angebote für Fahrgestell, Aufbau, feuerwehrtechnische 
Beladung und Beklebung 
 

 
 
Kämmerer Abele trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 
Das Fahrzeug ersetzt das Löschgruppenfahrzeug 16/12 aus dem Jahr 1992. Das bald 
30 Jahre alte Löschfahrzeug ist gut gepflegt. Das LF 16/12 ist das erste Fahrzeug bei 
Bränden und erstes Fahrzeug bei THL + Türenöffnungen, einziges Allradfahrzeug mit 
1.600 l Löschwasser und Schiebleiter. Bereits 2005 musste eine Renovierung mit 
Rostbeseitigung vorgenommen werden. Zusätzlich ist derzeit folgende 
Zusatzausstattung auf dem Fahrzeug: Wärmebildkamera, Sprungretter, Glasmaster 
und Türöffnungswerkzeug. 
 
Die geplante Nutzungsdauer von Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 
mehr als 7,5 Tonnen beträgt i.d.R. 25-30 Jahre. Für die nun aus technischen und 
wirtschaftlichen Gründen notwendige Ersatzbeschaffung hat das Land Baden-
Württemberg mit Schreiben vom 16. Juni 2020 eine Zuwendung in Höhe von 92.000 
Euro gewährt.  
 
Im Haushalt 2022 stehen für die Maßnahme insgesamt 500.000 € zur Verfügung. Für 
das zu veräußernde Fahrzeug LF 16 wird mit einem Erlös in Höhe von 10.000 € 
gerechnet. 
  
Mit der Ersatzbeschaffung wird aus einsatztaktischen Gesichtspunkten ein 
Fahrzeugtausch innerhalb der Feuerwehr Baindts, gemäß des 
Feuerwehrbedarfsplans, zur Stärkung der Leistungsfähigkeit durchgeführt.  
 
Das neue, leistungsstarke Einsatzfahrzeug mit einem Löschwasserbehälter von 2.000 
Liter Wasser wird für folgende Dienste analog des LF 16 eingesetzt: 
Löscheinsatz mit Menschenrettung, Zimmer-/Wohnungsbrand, Waldbrand, 
Flächenbrand, Maschinenbrand auf Feld, Gebäudebrand, PKW Brand, LKW Brand mit 
schlechter/keiner Löschwasserversorgung, Brände von Fahrzeugen mit elektrischem 
Antrieb, Einsatzstellenabsicherung auf der B30. 
 
Ein Löschfahrzeug LF 20 DIN 14530-11 wird gemäß Brandschutzbedarfsplan benötigt. 
Einsatzzweck: 
Erstes Löschfahrzeug bei Bränden, zweites Fahrzeug bei Verkehrsunfällen zur 
Absicherung und als Pufferfahrzeug zur Absicherung.  
 
Nach Erstellung der Ausschreibungsunterlagen durch die Freiwillige Feuerwehr Baindt 
in Zusammenarbeit mit der Gemeindekämmerei und dem stellvertretenden 



Kreisbrandmeister erfolgte die Veröffentlichung der europaweiten Ausschreibung am 
06.09.2021. Submission war am 07.10.2021. 
  
Die Ausschreibung erfolgte in vier Losen  
Los 1: Fahrgestell für LF 20 nach DIN 14 530  
Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau für LF 20 nach DIN 14 530  
Los 3: Feuerwehrtechnische Beladung  
Los 4: Beklebung 
 
Die Prüfung und Wertung der eingegangenen Angebote erfolgte durch die Feuerwehr 
und Gemeindekämmerei in Verbindung mit der Vergabestelle des Landkreises 
Ravensburg.  
 
Gewichtung der Kriterien: Los 1+2 Los 3+4 

Preis: 30% 50% 

Qualität: 30% 50% 

Verarbeitungsqualität/Materialauswahl 
  

Korrosionsschutz, Langlebigkeit 
  

Umsetzung des Leistungsverzeichnisses 
  

Gebrauchswert: 30% 
 

Funktionalität / Leistungsdaten  
  

Raumangebot/Ergonomie Kabine  
  

Raumangebot/Ergonomie Aufbau  
  

Garantie / Service: 10% 
 

Kosten Abnahme, Abholung  
  

Nähe einer Servicewerkstätten 
  

Ersatzteilversorgung, Garantie- und Serviceleistungen 
  

 
100% 100% 

 
Entsprechend den allgemeinen Bedingungen wird der Auftrag nur an fachkundige, 
leistungsfähige und zuverlässige Anbieter zu angemessenen Preisen vergeben. Der 
Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Das wirtschaftlichste Angebot 
bestimmt sich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu dessen Ermittlung 
können neben dem Preis oder den Kosten auch qualitative, umweltbezogene oder 
soziale Aspekte berücksichtigt werden (§ 127 Gesetz gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen). 
 
Nach Gewichtung der Kriterien wurden die 4 Lose von der Vergabestelle wie folgt 
gewertet: 
 
Los 1: Fahrgestell für LF 20 
 
Es wurde für das Los 1 ein Angebot eingereicht. Der Bieter erfüllt die Anforderungen 
der Ausschreibung. Die Unterlagen sind vollständig mit den geforderten Nachweisen. 
Die rechnerische Prüfung der Unterlagen ergab keine Beanstandungen.  
  



Die Firma MAN Truck und Bus Deutschland GmbH bietet ein Fahrgestell des Typs 
TGM 16.320 4x4 BL zum Bruttopreis von 116.025,00 € an.  
 
 
Los 2: Feuerwehrtechnischer Aufbau  
 
Es wurden für das Los 2 zwei Angebote eingereicht. Beide Bieter erfüllen die 
Anforderungen der Ausschreibung im Wesentlichen. Die Unterlagen sind vollständig 
mit den geforderten Nachweisen.  
 
Die Wertung der Angebote ergab als wirtschaftlichsten Bieter die Firma Albert Ziegler 
GmbH zum Bruttopreis von 233.418,12 €. 
 
Los 3: Feuerwehrtechnische Beladung 
 
Es wurde für das Los 3 ein Angebot eingereicht. Der Bieter erfüllt die Anforderungen 
der Ausschreibung. Die Unterlagen sind vollständig mit den geforderten Nachweisen. 
Die rechnerische Prüfung der Unterlagen ergab keine Beanstandungen.  
  
Die rechnerische Prüfung des Angebotes ergab als günstigsten Bieter die Firma 
Wilhelm Barth GmbH&Co.KG zum Bruttopreis von 97.847,45 €.  
 
Los 4: Beklebung 
 
Es wurden für das Los 4  zwei Angebote eingereicht. Die Unterlagen beider Anbieter 
sind vollständig mit den geforderten Nachweisen.  
 
Die rechnerische Prüfung der Angebote ergab als günstigsten Bieter die Firma 
design112 GmbH zum Bruttopreis von 6.937,70 €.  
 
Die Gesamtsumme der Ausschreibung beträgt 454.228.27 € brutto.  
 
Bei den vorgenannten Summen handelt es sich um die Wertungspreise. Es wurde die 
Matrix über alle Lose ausgewertet und im Fahrzeugausschuss die Entscheidung über 
die Wahl der Optionen getätigt. 
  
Zu der vorgenannten Summe kommen evtl. noch Beladungsgegenstände, die in 
separaten Ausschreibungen beschafft werden. Separate Ausschreibungen einzelner 
Beladungsgegenstände sind aus einsatzrelevanten Gründen sinnvoller und 
wirtschaftlicher (u.a. einheitliche Handhabung mit vorhandenen Ausrüstungs-
gegenständen bzw. bei denen vorhandene nur ergänzt werden). Es ist mit Kosten in 
Höhe von max. 5.000 € zu rechnen. 
 
 
Die Gemeinde Baindt entwickelt sich ständig weiter (z. B. Infrastruktur, Wohn- und 
Gewerbegebiete). Dies erfordert auch eine zeitgemäße und bedarfsorientierte 
Weiterentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr und somit der damit verbundenen 
Ausstattung der Feuerwehr mit Personal und Material.  



 
 

Beschluss: 
 
Der Vergabe des Auftrags zur Lieferung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 20 zum 
Gesamtpreis von brutto 454.228,27 Euro wird zugestimmt.  
 
Der Auftrag teilt sich in folgende Lose auf:  
  
▪ Los 1: 116.025,00 €, MAN Truck und Bus Deutschland GmbH  
▪ Los 2: 233.418,12 €, Albert Ziegler GmbH  
▪ Los 3:   97.847,45 €, Firma Wilhelm Barth GmbH & Co. KG 
▪ Los 4:     6.937,70 €, design112 GmbH 
  
 

TOP 09 Bauantrag zur Erweiterung des bestehenden Kälberstalles auf Flst. 244, 
Grünenbergstr. 54 

 
Bauamtsleiterin Jeske teilt mit: 
 
Der Bauherr hat 2018 einen Bauantrag zum Teilabbruch des bestehenden 
Milchviehstalls, Erweiterung des Milchviehstalls, Neubau eines Kälberstalles, einer 
Güllegrube und eines Fahrsilos auf dem Flst. 244 gestellt. 2019 wurde die 
Baugenehmigung erteilt und die Gebäude erstellt. Mit dem jetzt eingereichten 
Baugesuch soll der Kälberstall erweitert werden.  
 
Zur Notwendigkeit des Erweiterungsbaus erklärt der Bauherr, dass die 
Planungsunterlagen vom Stallbau (Baugesuch 2018) die Kuhzahl festgelegt hat und 
diese wurden auch nicht überschritten. Allerdings ist für die Kälber ein höherer 
Platzbedarf notwendig, als vorerst geglaubt wurde. Die tägliche Arbeit  seit  
Fertigstellung  dieser Baumaßnahme  hat  gezeigt,  dass  zur  Sicherung  des  
Tierwohls  der  geborenen  Kälber  ein zusätzliches  Platzangebot  notwendig  wird.  
Der neue Kälberstall soll errichtet werden, um eine tierwohlgerechte Aufzucht zu 
gewährleisten. 
 
Es handelt sich bei den geplanten Baumaßnahmen um ein nach § 35 Abs. 1 BauGB 
privilegiertes Bauvorhaben. 
 
Nach § 35 Abs.1 BauGB ist ein Bauvorhaben im Außenbereich zulässig, wenn 
öffentliche Belange nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist 
und wenn es einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dient und nur einen 
untergeordneten Teil der Betriebsfläche einnimmt. 
 
Nach § 35 Abs. 3 BauGB liegt eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange vor, wenn 
das Vorhaben 
1. den Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht, 



2. den Darstellungen eines Landschaftsplans oder sonstigen Plans, insbesondere 
des Wasser-, Abfall- oder Immissionsschutzrechts, widerspricht, 

3. schädliche Umwelteinwirkungen hervorrufen kann oder ihnen ausgesetzt wird, 
4. unwirtschaftliche Aufwendungen für Straßen oder andere Verkehrseinrichtungen, 

für Anlagen der Versorgung oder Entsorgung, für die Sicherheit oder Gesundheit 
oder für sonstige Aufgaben erfordert, 

5. Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, des Bodenschutzes, des 
Denkmalschutzes oder die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren 
Erholungswert beeinträchtigt oder das Orts- und Landschaftsbild verunstaltet, 

6. Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur beeinträchtigt, die Wasserwirt-
schaft oder den Hochwasserschutz gefährdet, 

7. die Entstehung, Verfestigung oder Erweiterung einer Splittersiedlung befürchten 
lässt oder 

8. die Funktionsfähigkeit von Funkstellen und Radaranlagen stört. 
 
 
Aus Sicht der Verwaltung sind die Vorgaben des § 35 Abs. 1 BauGB erfüllt und § 35 
Abs. 3 BauGB nicht beeinträchtigt.  
 
 

Beschluss: 
 

1. Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB zum vorliegenden 
Bauantrag wird erteilt. 

2. Es ist darauf zu achten bzw. vom Landratsamt Ravensburg  zu überprüfen, dass 
der Kälberbestand insgesamt nicht erhöht wird. 

 
 

TOP 10 Konzeption zur Neuanlage eines Waldspielplatzes  

 
 
Bauamtsleiterin Jeske trägt folgenden Sachverhalt vor: 
 
Spielplätze bieten Kindern die Möglichkeit ihre körperlichen Fähigkeiten zu entdecken, 
Fertigkeiten zu erlernen und eigene Grenzen zu erfahren. Es ist ein Ort des 
Miteinanders, an dem Kinder Erfahrungen mit Gleichaltrigen machen und sich 
austauschen können. Insbesondere für ältere Kinder stellen Spielplätze durch die 
Möglichkeit eines Treffpunkts an der frischen Luft außerhalb des eigenen Elternhauses 
eine wichtige Entfaltungsmöglichkeit und ein Ausgleich zum Schulalltag und dem 
regelmäßigen Medienkonsum dar. 
 
Aktuell gibt es zehn Spielplätze in der Gemeinde Baindt. Nicht miteinberechnet sind 
hierbei die schul- bzw. kindergartenzugehörigen Spielplätze. Der Großteil der 
Spielplätze ist zumindest in Teilen für kleine Kinder geeignet. Etwa 50-60 % bieten 
Kindern mittleren Alters eine Möglichkeit zur Freizeitbeschäftigung. Hingegen sind nur 
ca. 20-30% der Spielplätze auch für ältere Kinder geeignet. Häufig ist jedoch der 



überwiegende Teil der Spielgeräte eher für jüngere Kinder vorgesehen. Lediglich das 
Vorhandensein einer zusätzlichen Tischtennisplatte oder eines Basketballkorbs, 
macht die jeweiligen Spielplätze auch für ältere Kinder interessant. Spielplätze, deren 
Spielgeräte tatsächlich auch für ältere Kinder reizvoll sind, beispielweise durch 
anspruchsvollere Klettergerüste, sind in der Gemeinde Baindt bisher eher selten 
vorzufinden.   
 
Eine weitere Spielmöglichkeit stellt derzeit außerdem der Waldspielplatz im Baindter 
Wald dar. Dieser besteht jedoch nur noch aus zwei Schaukeln, einem Sandkasten und 
zwei verrosteten und verbogenen Reckstangen. Andere Spielgeräte wurden bereits 
abgebaut und entfernt.  
 
Dieser Waldspielplatz wurde im Staatswald vom ForstBW errichtet und fällt damit auch 
in dessen Zuständigkeitsbereich. Die Aufgabenschwerpunkte des Forstes haben sich 
jedoch verändert bspw.  im Zusammenhang mit dem Borkenkäferbefall unserer 
Wälder, darüber hinaus liegt  der noch verbliebene Spielplatz unter zahlreichen alten 
Eichen, die zu aufwendigen Unterhaltungsarbeiten führen, dies bedeutet, dass es über 
kurz oder lang kein Spielgerät an dieser Stelle mehr geben wird. Reparaturen an den 
vorhandenen Spielgeräten werden nicht mehr durchgeführt, insofern ist ein Abbau 
absehbar.  
 
In unmittelbarer Nähe des noch bestehenden Waldspielplatzes befindet sich nun eine 
Wiesenfläche, die sich sehr gut für die Neuanlage eines Waldspielplatzes eignen 
würde. Eigentümer dieser Wiesenfläche ist ebenfalls der ForstBW. Ein erstes 
Gespräch dahingehend, ob diese Fläche durch die Gemeinde für die Anlage eines 
Waldspielplatzes genutzt werden könnte wurde am 08.10.2021 von Seiten der 
Verwaltung mit Vertretern des ForstesBW geführt. Grundsätzlich spricht von Seiten 
des ForstesBW nicht dagegen, diese Wiesenfläche nach Abschluss eines 
Gestattungsvertrages, der Gemeinde zu überlassen.   
 
 
 
Dabei ist zu beachten, dass mit der Entscheidung für die Neuanlage eines 
gemeindeeigenen Waldspielplatzes die Verkehrssicherungspflicht auf die Gemeinde 
übertragen wird. Das heißt, die Gemeinde hat die Fläche des Spielplatzes bis zu 40 m 
in den Wald zu sichern. Derzeit befinden sich zwei Akazienbäume auf der 
Wiesenfläche, welche eine Gefahr für die spielenden Kinder und ihre Familien 
darstellen zumal sie in einem nicht mehr sehr guten Zustand sind. Der Forst wird daher 
die Bäume fällen und so die Sicherheit auf der Wiesenfläche herstellen.  Auch die 
angrenzenden Bäume und Sträucher müssen bezüglich einer bestehenden Gefahr vor 
der Errichtung eines Spielplatzes und im weiteren Verlauf einmal im Jahr begutachtet 
werden. Des Weiteren muss eine klare Trennung bspw. durch Baumstämme zur 
angrenzenden Straße geschaffen werden.  
 
 
Die Analyse des derzeitigen Bestandes an Spielplätzen in der Gemeinde Baindt hat 
ergeben, dass es überwiegend Spielplätze für jüngere Kinder gibt. Die wenigsten 



Spielplätze sind auch für ältere Kinder, d.h. für Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren 
beziehungsweise über 12-Jährige, geeignet.  
 
Darüber hinaus wird sich der Zustand des bisherigen noch verbliebenen 
Waldspielplatzes weiter verschlechtern, sodass in absehbarer Zeit auch die Schaukel 
und der Sandkasten nicht mehr genutzt werden können.  
 
Der Spielplatz bietet insbesondere Familien die Möglichkeit nach einem ausgiebigen 
Spaziergang am Wochenende die frische Luft und das Wetter auf dem Spielplatz mit 
ihren Kindern zu genießen. Diese Möglichkeit würde den Familien genommen werden, 
sobald die Nutzung des aktuellen Waldspielplatzes nicht mehr möglich ist. Der Bedarf 
eines neuen Spielplatzes für Kinder mit ihren Familien, sowie für ältere Kinder ist somit 
vorhanden. 
 
Die Wiesenfläche des Forsts eignet sich hervorragend für die Neuanlage eines 
Waldspielplatzes. Sie ist nur wenige Meter vom Baindter Bädle und dem dort 
vorhandenen Grillplatz entfernt. Zudem befindet sich gegenüber des Baindter Bädles 
seit kurzem auch der neue Bike-Park und damit ein Treffpunkt für Jugendliche. Die 
Gegend ist damit vor allem für Familien sowie für Kinder und Jugendliche interessant, 
sodass ein Waldspielplatz das Freizeitangebot optimal ergänzen würde.  
 
Bezüglich der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde hat der ForstBW signalisiert 
durchaus unterstützend tätig zu sein, wenn es um die Entfernung von Gefahrenquellen 
geht. Die zu fällenden Akazienbäume würden sich zudem sehr gut für die Nutzung auf 
dem künftigen Spielplatz eignen. Es empfiehlt sich daher sich auch diesbezüglich mit 
dem Forst in Kontakt zu setzen. Darüber hinaus stellt der ForstBW eine Unterstützung 
durch seine Auszubildenden in Aussicht, zwar liegt die Verkehrssicherungspflicht bei 
der Gemeinde und somit ist es den Auszubildenden nicht möglich Spielgeräte zu 
bauen, doch können diese bspw. beim Aufbauen der Geräte helfen. 
 
Des Weiteren sollte in Betracht gezogen werden Fahrradstellplätze zu errichten, 
welche den Spielplatzbesuchern auch die Möglichkeit geben, ihre Fahrräder sicher 
abschließen zu können. So wird auch ein Anreiz gesetzt den Wald sowie den 
Waldspielplatz mit dem Fahrrad, anstatt mit dem Auto, aufzusuchen. Infolgedessen 
könnte auch ein Beitrag zur einer positiven Umweltbilanz geleistet werden.  
 
Nach Ansicht der Verwaltung sollte dieser Waldspielplatz möglichst naturnah gestaltet 
werden und vor allem Familien und ältere Kinder ansprechen und dazu anregen, mehr 
Zeit an der frischen Luft und in der Natur zu verbringen, sodass im Mittelpunkt das 
Naturerlebnis des Baindter Waldes für Familien und Kinder steht.  
 
Um herauszufinden, wie dieses Wiesestück optimal für einen Spielplatz genutzt 
werden kann, empfiehlt es sich, das Büro 365° aus Überlingen in einem ersten Schritt 
mit der Erstellung eines Ideenkonzeptes zu beauftragen, in dem drei unterschiedliche 
Ansätze zur Gestaltung des Spielplatzes skizzenhaft ausgearbeitet und mit einer 
Kostenschätzung hinterlegt werden.   
 
 



 
Beschluss: 

 
1. Die Verwaltung wird beauftragt in weitere Verhandlungen mit dem ForstBW zu 

treten und einen Gestattungsvertrag zur Nutzung der Wiesenfläche als 
Spielplatz abzuschließen.  

  
2. Darüber hinaus wird das Büro 356° aus Überlingen beauftragt in einem 

Ideenkonzept drei unterschiedliche Ansätze zur Gestaltung des Spielplatzes 
skizzenhaft auszuarbeiten und mit Kostenschätzungen zu hinterlegen. Dabei 
sollen gegebenenfalls auch Angebote zur Umweltbildung mit aufgenommen 
werden.  

 
 

TOP 11 Ausscheiden aus dem Gemeinderat der Gemeinde Baindt 

 
 
Hauptamtsleiter Plangg teilt mit: 
 
Herr Simon Gauder ist seit dem 22. Juli 2014 Mitglied des Gemeinderats der 
Gemeinde Baindt. 
 
Zum 01. Dezember 2021 zieht Herr Gauder nach Baienfurt. Aus diesem Grund 
beantragt er sein Ausscheiden aus dem Gemeinderat Baindt. 
 
Nach § 31 Abs. 1 der Gemeindeordnung scheiden Mitglieder aus dem Gemeinderat 
aus, wenn sie die Wählbarkeit nach § 28 GemO verlieren. 
 
Wortlaut § 28 Abs. 1 GemO: „Wählbar in den Gemeinderat sind Bürger der 
Gemeinde.“ 
 
Durch den Wegzug ist Herr Gauder nicht mehr Bürger der Gemeinde Baindt. 
 
Nach § 31 Abs. 1 Satz 4 GemO stellt der Gemeinderat förmlich fest, ob die oben 
genannte Voraussetzung gegeben ist. 
 
 

Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt stellt fest, dass Herr Gemeinderat Simon 
Gauder zum 01. Dezember 2021 aus dem Gremium ausscheidet, da die Wählbarkeit 
gem. § 31 Abs. 1 GemO in Verbindung mit § 28 Abs. 1 GemO durch den Wegzug aus 
der Gemeinde Baindt nicht mehr gegeben ist. 
 
Weitere Vorgehensweise: 
 



1. Bei der Gemeinderatswahl am 26. Mai 2019 hat Herr Mladen Renic auf der Liste 
der Freien Wählervereinigung Baindt 938 Stimmen erreicht und ist daher erster 
Nachrücker für Herrn GR Gauder in das Gremium des Gemeinderats der 
Gemeinde Baindt (§ 31 Abs. 2 GemO). 
 

2. Herr Renic hat der Verwaltung schriftlich mitgeteilt, dass er als Nachrücker für 
Herrn Gauder zur Verfügung steht. 
 

3. In der Gemeinderatssitzung am 30. November 2021 wird Herr Gemeinderat 
Gauder verabschiedet. 
 

4. In der Gemeinderatssitzung am 07. Dezember 2021 wird Herr Renic als neues 
Gemeinderatsmitglied verpflichtet. 

 
 

TOP 12 Anfragen und Verschiedenes  

 
 

a) Wiederherstellung Erdwall in der Igelstraße 
 
Die Verwaltung wurde darauf hingewiesen, dass der Erdwall von den 
Grundstückseigentümern in diesem Bereich entsprechend dem ursprünglichen 
Zustand zurückzubauen ist. 
 
 

b) Kaufverträge Erlenstraße die im Rahmen der Straßensanierung 
abzuschließen sind.  
 
Ein Gremiumsmitglied erkundigt sich, ob diese Verträge zwischenzeitlich notariell 
abgeschlossen wurden. In der Gemeinderatssitzung am 11.05.2021 teilte 
Bauamtsleiterin Jeske mit, dass dies in einem Fall noch nicht geschehen ist. 
Daran hat sich auch bis heute noch nichts geändert. 
 
 

c) Rückbau von Gartenhütten, entfernen von Spielgeräten in der Erlenstraße 
 
Die Grundstückseigentümer in der Erlenstraße, die Gartenhäuschen, Spielgeräte 
usw. auf Gemeindegrund errichtet haben, sind unmissverständlich aufzufordern, 
diese zu entfernen. Bürgermeisterin Rürup teilt mit, dass bis zum Jahresende die 
Gemeindefläche in diesem Bereich geräumt sein soll.  
 
 

d) Beleuchtung Schulweg Schachen-Klosterwiesenschule 
 
Es wurde angefragt, ob der Schulweg Schachen zur Klosterwiesenschule – nach 
dem der Schülerbus dort nicht mehr verkehrt – beleuchtet werden kann. 



Bürgermeisterin Rürup bemerkt, dass man hier einen Präzedenzfall schaffen 
würde. Wie verhält man sich dann bei ähnlichen Anfragen aus Sulpach, 
Grünenberg, Stöcklis usw.? Solche Maßnahmen können nur realisiert werden, 
wenn man sie mit anderen Bauvorhaben z. B. Glasfaserverkabelung verknüpft. 
Zudem muss man die Kosten im Auge behalten. 
 
 
 


